
Am 22. April 2021 hat die Delegiertenver-
sammlung der Zürcher Planungsgruppe 
Zimmerberg der Umzonung der heutigen 
Reservezone Lätten in ein Mischgebiet mit 
produzierendem Gewerbe und Wohnungen 
trotz 760 Einsprachen von Einwohnerinnen 
und Einwohnern, verschiedener Parteien, 
mehrerer nationaler Umweltorganisationen 
sowie anderer Vereine, zugestimmt und zur 
Vernehmlassung an den Kanton Zürich ge-
sandt. 

Damit steht dem Lätten und somit dem 
Feuchtgebiet mit seinen seltenen und ge-
fährdeten Tieren und Pflanzen sowie den 
Anwohnern und Spaziergängern der drei 
Gemeinden Adliswil, Kilchberg und Zürich-
Wollishofen eine komplette Betonierung be-
vor – verbunden mit dem Verlust von bedeu-
tendem Kultur- und Landwirtschaftsland.

Die Umzonung bedeutet auch eine mas-
sive Zunahme von umweltschädigenden 
Emissionen durch den täglichen Mehr- und 
Schleichverkehr, der zusätzlich für ein Ver-
kehrschaos in den betroffenen Gemeinden 
sorgen wird.

Dagegen wehren wir uns als überkommunale 
Interessengemeinschaft und ergreifen das 
Referendum gegen den Entscheid der ZPZ. 
Dafür brauchen wir jetzt Ihre Unterstützung!

Bis Ende Juni 2021 benötigen wir hierfür 
mindestens 1’000 Unterschriften von stimm-
berechtigten Bürgerinnen und Bürgern mit 
Schweizer Pass des Bezirks Horgen. 

Den Unterschriftenbogen können Sie an 
der perforierten Linie abreissen. Helfen Sie 
uns und sammeln Sie mit uns gemeinsam 
die benötigten Stimmen, damit das Volk am 
Ende über dieses klima- und umweltschäd-
liche Projekt an der Urne entscheiden kann.

Senden Sie den unterschriebenen Bogen bis 
zum 27. Juni 2021 an unsere Postadresse:

Verein IG Schützt den Lätten 
Postfach 1032
8134 Adliswil

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung. 
Infos sowie den Unterschriftenbogen zum 
Teilen finden Sie auf www.ig-laetten.ch.

Umzonung verhindern und 
das heutige Grüngebiet Lätten 

nachhaltig schützen

Wir ergreifen 

das Referendum – 

unterschreiben Sie

 jetzt!



Adliswil, 7. Mai 2021

Die/der zuständige Stimmregisterführerin/Stimmregisterführer bescheinigt hiermit, dass die obenstehenden …..... [Anzahl] Unterzeichnerinnen und Unter-
zeichner in der Politischen Gemeinde stimmberechtigt sind und dort ihre politischen Rechte ausüben.

(Ort und Datum) (Unterschrift und Amtsstempel)

gegen 

den Beschluss der Delegiertenversammlung der Zürcher Planungsgruppe Zimmerberg vom 22.04.2021.

betreffend 

„Teilrevision Regionaler Richtplan Zimmerberg, Revisionspaket 2019/20 – Beschluss und Verabschiedung“

und wie publiziert am Freitag, 07.05.2021 in den offiziellen Publikationsorganen der Region Zimmerberg 
(Amtsblatt Kanton Zürich, Zürichsee-Zeitung) des Zweckverbands Zürcher Planungsgruppe Zimmerberg (ZPZ).

Referendumstext:

Die Unterzeichnenden verlangen gestützt auf
 

•   die Verbandsordnung der Zürcher Planungsgruppe 
    Zimmerberg 2007, Ziff. 3.2.3 / Fakultatives Referendum sowie

 
•   das Gesetz über die politischen Rechte (GPR) §§ 159 f.,

 
dass der obengenannte Beschluss der Delegierten der Volksabstimmung an der Urne unterbreitet wird.

PLZ Politische Gemeinde

Volksreferendum

Die Unterzeichnenden bestätigen mit ihrer Unterschrift weiter, dass sie stimmbe-
rechtigte Einwohner auf dem Gebiet des Zweckverbands Zürcher Planungsgruppe 
Zimmerberg, Bezirk Horgen [Adliswil, Horgen, Kilchberg, Langnau a.A., Oberrieden, 
Richterswil, Rüschlikon, Thalwil und Wädenswil] sind.

•   Referendumskomitee:  Verein „Schützt den Lätten“, IG Adliswil / Kilchberg / Zürich
    VertreterInnen des Referendumskomitees: Milos Bozovic, Zwängiweg 25, 8038 Zürich; Franziska Frei, Zwängiweg 4, 8134 Adliswil; Gabriela & Jürg
    Kraft, Im Lätten 17, 8802 Kilchberg; Claudia Müller, Breitloostrasse 2, 8802 Kilchberg; Annika Redlich, Zwängiweg 7, 8038 Zürich; Yvonne Robles de 
    Acuna, Nidelbadstrasse 40, 8038 Zürich; Adrian Guntli, Spitalweg 15, 8910 Affoltern am Albis

•   Ablauf der Sammelfrist: 27.06.2021

•   Einzureichen per Post an: Verein „Schützt den Lätten“ IG Adliswil / Kilchberg / Zürich, Postfach 1032, 8134 Adliswil 

Wer das Ergebnis einer Unterschriftensammlung fälscht oder wer bei einer Unterschriftensammlung besticht oder sich bestechen lässt, macht sich strafbar 
nach Art. 281 bzw. Art. 282 des Schweizerischen Strafgesetzbuches.

[Für jede politische Gemeinde auf dem Gebiet des Zweckverbands ist eine 
separate Unterschriftenliste zu führen, auf der das Referendumsbegehren ab-
gedruckt ist. Es dürfen keine Blankounterschriftslisten verwendet werden].

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Nr. Name/Vorname
(handschriftlich und in Blockschrift)

Geburtsdatum
(Tag/Monat/Jahr)

Wohnadresse
(Strasse, Hausnummer)

Unterschrift
(eigenhändig)

Kontrolle
(leer lassen)

Diese Unterschriftenliste darf nur von Stimmberechtigten mit politischem 
Wohnsitz in der nachstehenden politischen Gemeinde auf dem Gebiet des 
Zweckverbands unterzeichnet werden und ist handschriftlich auszufüllen.

Den folgenden Bereich bitte nicht ausfüllen!
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